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 Veröffentlicht am 20.08.1996

Norm

IPRG §18 Abs1

Rechtssatz

Die Verweisung auf das nigerianische Recht bezieht sich auch auf das interlokale Stammesrecht des Heimatstaates

beider Eheleute. Dabei handelt es sich meist um ungeschriebene Rechtssätze.
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